
25.Juni 1952 

Dia Anfrage der' Abg. DrkP f e i ,f e r und Gonossen,. batreftend die 

Gel tendmachungvon V~rs6:rg'llhgsa.nsprücheD durch sUlmepflichtigePersonen, wird 

von BundeeJllin1ster für soziale Verwaltung Mai seI wie folgt beantworteta 

'Der 15 der Anfrage erwähnte Berioht der tlSalzburger Nachrichte~" 

vom 5.M.d 1952, dass die Kriegaopfer.- die unter§ 60 des Kriegs0.pfeml.teo:r;-~Ji;"" 

geset~s (ICOVG.) gefallen sind. trotz der AUfhebungdieser'GGsetzesstelle 

durch den Verfassungsgeriohtshof keine VersorgungslGistungenerhalten, weil dle 

hist zur Anmeldung vonAnsprüch~ -aut Vc;rao.rgu~l~istungen mit 31.Dezember 

i951 abgelaufen sei, ist unX'i'Obtigund beruht auf ,~~ 11~'$nn:tn,1s der mt\.ss-
: . "." -' " . . . " 

gebenden Rechts-undSachlag&. 

Gemäse .Artikel 140' Abs.3 das BV-G.1929 tritt ein Gesetz oder ein 

beatimmterTeil eines solohe-n, das'vomVerfassungsgerichtshot als verfassung&-
, ' 

widrig' aufgehoben wird., am ,Tage der Kundma.oh~ des ErkelUltfti.sses im Bundes-

gesatzblatt ausser Kratt, wennnioht derVerfassungsgo.erichtsÄot'für das Ausser-­

krafttretenei.ne Friet -bes,timI!lt. 

Der § 60 des KOVG. 1st durch das Erkenntnis des Verfassungsaerichts. 

hofe,l15 vom 2Q.Dezembel!' 1951 aul'gehoben worden. die ICuildJ!1a.chungdiesos Erkennt­

niss~sist im Bundesgesetzblatt vom 29.Fe~ru:ar 1952 publiziert word8n~ Da der 
, , 

Vertassungsger1chtshotfür das Auss8l.'lQ.-atttNten eine li"riat nieht bestimmt hat, 
. /.: .... 

1st demnach die ~serkraftsetzung des § 60 Kova. II1t 29.Februar 1952 wirksam 

geworden. Bis zu diesem Zeitpunkt hat nach df)r (Ssterrei.shillchen Rechtsol'dnun8 

-die--aut gehobene GelJet-zGsstell aals -~eltendGs--Reohtbeachtet- zuwÖrdell.-Demnacn­

kann Personen. die 'unter die Vorschritten des ~' ~O JCOVG. gefallen sind,Vaz-.­

sorgung f~hestens vom Ersten desYonates aewäbrt wer4el1, indem die aufgehobene 

Gesetzesstelle ihre Geltung verloren hat. VoraussotzulSl:t"ür die Gewährung der 

Versorgung ist, dassc\i.ebetreftendan ltriegsoptor dieBo beantragen. Die Ansicht, 

dass derlei Anträge, k'eine Aussicht auf 'Erfolg versprächen, weil ,dieAnmel~'9~ 
,". " , '. .' . 

't:-1st laut § 50 des KOVG. bereits mit 31.Dezember 1951 abgelaufen sei, trifft 

nicht z~ 

Pe1"sonen,d:l,ese1nerzeit innerhalb der vor dem Inkrilfftreten des KOlO. 

in Geltung gestandimen Antrleldef'r1sten oder intlsrhslb der für sie in Betracht 

kommenden Anmeldefriat des KOVG. einen Anspruoh auf Versorgung angemeldet haben, 
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kann, gle!ohgiil tig, .ob dieser ~\nspruoh gemäss § 60 KOVO. abweislich erledigt wu..rd 

oder ~o9h unerledigt ist, eine Versäumnis de~ Anmeldef'rist naoh §50 KOVO • 

. überhaupt nioht entgegengehalten wel'den.. I%]. weitherziger AusIe~ng der maes­

gebel\d.en·gesetzliohen Vorsohriften hat das Bundesministerium für soziale 

verw&l.:t\1#~mitErlass vom 1.~ä:rz 1952, Zl. IV-134 836 ... I5/1952, verfügt, de,ss di.e 
;. '.' 

Lal'ldesin.validenämter eineFristversäwnnisaucll Clann nicht a.llz~nehme,n hi3.ben, 

wenn der Vel'sorgullgswe:rber, de,ssen SPhädig'Ul1il' ~uf e~n n<l.clldern l~ Oktpber 1938 

eingetreten&s.sohädige~des Ereigni~zurüekzuftihI'enist und dessen Anspruch 

einer. Arut\ela.ung nachdem KOVO.·bislä~ga~en~3~.])Qzembe:t' 1951bep.u+,fthätte, 

zwar~in.es()rÖheformelle .Anmelg.ullg etwa;.n Erwägullg der Aussichtslosigkeit 

irifolgo der AUlililohlussbestimmungen d.es§6p ·KgVG. unterla~sen, j edoohi l'laohwe1s­

lich iJ:\n~rhalb dieseX'AnmeldefristduroheinAnsu.chen UIIl Ez:teilungder.Naohsioh'lt 

von den SÜhne,:t'()+Ben des § 60 KOVG •. gelilliss§~7 Verb.Ges.1947 s.einen WqlenkUndlooo 

getanhat,V'ersoX'guh€naoh de,m KOVG.ßuerlangen. Wurde vom Versoreungswerber 
:' ". ......... . '. . '.. ". .. •. ,<. '. . '.' '. '. . .... ' 

in offen~:rFl'ist'weder ein Vers9rgungfJaJ)sPruch al!gemeldE3 't noch auch e~nG~ad~n .. 

gesu9h naQhi·27v~rb.Ges.1947eingebr~~ht,· ~asdell vv~llenJlacll Einbesiohung 

in die Versorgungfijrkennen 1 aast, 4tmrlkallnVer s orgunß' trotz dem gewä.llr~werd~l'h 

weil das B\indeszainister1um :fiirf3ozi.s.1eV~rw:~+ tUliggemäss§ 50 .A,bs.4Kovg. e~ 

mäCl1tistist,hinsicht11ohvonSchäÄiB'Ul'lg~~,.diepaohdem I.Oktober 1938~in­
ge tre"tiel1 si.n4, die Nachs iohtvond e;t'~e~si3,tunni:s der Anmel def:r:i s tz,u ge~h~en. 

Vondiosor 'E:rmäohtigu,ngmaoht das13undef!llnin~sterium für soziale Verwaltung 

all gellleinweiWgehend Gebrau ch,w.eMbe:rtioks 1ohtigungsWÜrdige .. Grün:de vprliego~. 
',. " , • "" ,". • ," ," , ,.' ,"." '. c ' •• " , 

Der Ums.tand;, da,sa ein.l(riegsopfer, das unter ~ 60 KOVG. gefaIlen;'s.t, die An-

meldung < innerhalb der Frist des .. § 50)(0170. w.egen il,ussiohtslesigkeit \,U1te~la.ssan 

ho.t,wi,rds1;ets ale be;rücksichtigunß~wUrdie gewertet. 

In Fä.llen, in denen d1aSchädigllng,vo;de.m 1. Oktob~r 1938 eingetreten ist, 

kann,ta.llsdemVersorgungSbegeh~en·dielinter~assung e1ner'rechtzeitigellAnmeld~ng 
~IJ\ .. Sinnt);d~. · §.' 50 KOVG, •. ' entgegensteht, . nur .dieQewä.hrung eilles Härteaus~l eiehes' 
., " - .' .' . '", " '.- . . .- , 

r.tIJ,Ch.9 ·.16/KoVa. ihF:r.-ag,ekommen. llwiha.b.enapE3r die allermeisten del'!<riegs-

opter~~s . 'erstenWeltlq-i egas, die .naohl·6(),ICOVG. nicll~ V9l'sol'gungsbe,reehtigt 

wa~en. ihre; Mßp:ruohen seinerzeitr$chtziilitigUnt~r :derGeltungdes' !nv:aliden-
. ..".".. ..... ; .:.; ... ' :"" .. ,'" .-' - .,>' ".", ..... 

Gl'ltscllädigungsgesetzes oderdes.d~uts"he~ia1chsversol'gungsgese,tzesangem~ldet, 

sodass ihnen eille Versohweigung das ArisPruohes gar nioht einge\vendet werden d.arf. 
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Nur solche KriEigsopfer des ersten Weltkrieges, die duroh Niehtanmeldung ihrer . 
Ansl'rüche innerhalb der Fristen dieser Gesetze sioh der Versorgungsberechtigung 

begeb'~n haben,werden, wenn sie nunmehr um Versorgung ansuchen, gemäss § 50 
KOVG. abgewiesen werden müssen. Dies gilt aberunelngesohränkt auch für die-

;. . . .. 

jenigen Kriegsopfer, die nie unter die Vorsohriften des § 60 KOVG. gefallen 

wären, Es besteht wohl kein Anlass, hier für eine bevorzugte Behan~luhg 

der nach dem Verbotsgesets 1947 sühnepfliohtigen Pe;r:osonen einzutreten, zumal, 

wie bereits erwähnt, die Einriohtung des Härteausgleiches die Möglichkeit 

bietet, Härtefälle zu bereinigen., 

Eine reohtliohe, Handhabe dafür; ~en Ausschluss von der Versorgungsbe­

rechtigung duroh § 60 KOVa.. als eine Hemmung des La.ufes der Anmeldefrist zu 

deuteh, besteht nicht. Ebensowenig als der Mangel der österreichischen 

Staatsbürgarsohaft ainenrHemmungsgrund, darstellt, kann der seitlarzeitige Aus-­

schluss von der Versorgungsbereohtieune einen Hemmungsgrundbedeuten. 

Eine Na.chzahlung der Versorgungsleistunaen an Kriegsopfer, die unter 

die Vorsohriften des § 60 KOVG. fielen, für die Zeit vom Inkrafttreten des 

KOVO. (1. Jänner 1950)" ist naoh dem eel tanden Reoht .nicht möglich, da der 

Aufhebung des § 60 KOVG. eine rückwirkende Kra.ft nieht zukozrunt. Hiezu wU;rde 

es eines eigenen Bundesgesetzes bedürfeh. \ 

'Das Bundeeministerium für soziale Verwaltung ist jedooh im E1nver-

nehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen im Hinbliok auf die angespannten 

budget ären Verhältnisse nicht in der Lage, einen dah~ngehenden Gesetzentwurf 

auszuarbeiten. 
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